
  

Anzug betreffend Aufsicht von Schulen verschiedenster Glaubensgemeinschaften 10.5140.01 
 

Nicht erst seit dem DOK-Film des Schweizer Fernsehens ist bekannt, dass es in Basel-Stadt mehrere 
Koranschulen gibt. Diese richten sich vor allem an Eltern islamischen Glaubens, welche ihren Kindern ihre 
Religion näher bringen wollen. Dabei sind keine durch staatliche Organe vorgenommenen Kontrollen bezüglich 
der erzieherischen und bildungspolitischen Qualität des Unterrichts bekannt. 

In Basel-Stadt werden, neben den Volksschulen, auch viele weitere Einrichtungen vom Erziehungsdepartement 
Basel-Stadt beaufsichtigt und auditiert. Dies gilt insbesondere auch für die Tagesschulen, Mittagstische und 
andere Tagesstätten für Kinder. Es ist daher nicht mehr als logisch, dass eine solche staatliche Aufsicht auch auf 
die hiesigen Schulen von Glaubensgemeinschaften ausgedehnt wird. 

Aufgrund dieses Umstandes bitten die Unterzeichnenden - im Sinne einer klaren, einheitlichen und korrekten 
Regelung - zu prüfen und zu berichten: 

- ob inskünftig die im Kanton Basel-Stadt ansässigen Schulen von Glaubensgemeinschaften seitens der 
Schulbehörden des Kantons beaufsichtigt und auditiert werden können. 

- ob die in den Schulen tätigen Lehrerinnen und Lehrer einem Integrationstest unterzogen werden können, 
welche vorgängig belegen sollen, ob die Wertvorstellungen der Lehrpersonen mit dem schweizerischen 
Recht vereinbar sind. 

- ob inskünftig seitens der Behörden unangemeldete Kontrollen in solchen Schulen vorgenommen werden 
können, welche bei Nichteinhaltung gewisser Standards und Vorgaben, zu einer Schliessung der selbigen 
führen. 
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